
zeptionen und Programme mittels seiner 
Beschlüsse. In den Beschlüssen bestimmt 
der Ministerrat die zu verwirklichenden 
Aufgaben und legt die Wege und Metho
den zu deren Lösung fest (vgl. 5.4.1.). Im 
wachsenden Maß konzentriert er sich dabei 
auf die Entscheidung der grundlegenden 
Fragen, um eine stabile Basis für die Arbeit 
des Staatsapparates zu schaffen. An der 
Vorbereitung der Beschlüsse des Minister
rates sind grundsätzlich alle für die jeweili
gen Aufgaben zuständigen Ministerien und 
anderen zentralen Staatsorgane unmittel
bar beteiligt, um auf diese Weise exakte 
und wissenschaftlich fundierte Entschei
dungen zu erreichen und die fortgeschritte
nen Erfahrungen in der staatlichen Arbeit 
zu nutzen. Entsprechend den Festlegungen 
im Gesetz über den Ministerrat (§ 1 Abs. 6) 
und im GöV (§ 5 Abs. 3) sind die Räte der 
Bezirke in die Ausarbeitung all jener Be
schlüsse einzubeziehen, die Auswirkungen 
auf die Entwicklung ihrer Territorien ha
ben.

- Er gewährleistet das einheitliche^Wirken 
der Organe des Staatsapparates durch viel
fältige und gezielte Formen der Anleitung 
und Kontrolle. Dazu gehört die Durchfüh
rung von zentralen Seminaren, Konferen
zen und Beratungen7 sowie die unmittelba
re operative Anleitung und Unterstützung 
durch Mitglieder des Ministerrates an Ort 
und Stelle. Als eine wirksame Form der 
Zusammenarbeit zwischen den Ministe
rien, anderen zentralen Organen und den 
Räten der Bezirke erweisen sich die unter 
Verantwortung eines Mitgliedes des Präsi
diums des Ministerrates stattfindenden 
Komplexberatungen zur Vorbereitung des 
Fünf jahrplanes und der jährlichen Volks
wirtschaftspläne.

- Er entwickelt effektive Formen des Erfah
rungsaustausches und fördert den Lei
stungsvergleich, um die Ergebnisse der Be
sten überall zu erreichen.

- Des weiteren sichert er mit Hilfe der Re
chenschaftslegungen und Berichterstattun
gen der Minister und Leiter anderer zentra
ler Organe, der Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke und Kreise, der Leiter von Kombi
naten und Betrieben vor dem Kollektiv des 
Ministerrates, durch die Verallgemeine
rung und breite Anwendung fortgeschritte
ner Erfahrungen der staatlichen Leitung»

sowie durch ein abgestimmtes System der 
Kontrolle die einheitliche Tätigkeit der ge
nannten Organe, Kombinate und Betriebe. 

Der Ministerrat sorgt für eine übersichtliche 
und effektive Organisationsstruktur der Orga
ne des Staatsapparates und für die Senkung des 
Verwaltungsaüfwandes. Alle Maßnahmen zie
len darauf ab, eine volksverbundene, wissen
schaftlich begründete, gesellschaftlich effekti
ve Arbeitsweise der staatlichen Organe durch
zusetzen. Um seiner Verantwortung für die 
Verwirklichung der einheitlichen sozialisti
schen Staatspolitik in vollem Umfang gerecht 
werden und die ihm obliegenden Aufgaben er
füllen zu können, verfügt der Ministerrat über 
die dazu erforderlichen rechtlich fixierten Be
fugnisse.

Aus verwaltungsrechtlicher Sicht sind vor 
allem nachfolgende Befugnisse hervorzuhe
ben, die für die vollziehend-verfügende Tätig
keit des Ministerrates charakteristisch sind.

Erstens: Befugnisse zur Entscheidung aller 
zum Aufgabengebiet des Ministerrates gehö
renden Fragen der staatlichen Innen- und Au
ßenpolitik sowie zur umfassenden Kontrolle 
der Verwirklichung der getroffenen Entschei
dungen in der Volkswirtschaft und allen ande
ren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. < 

Das betrifft vor allem Entscheidungen zur 
Sicherung einer planmäßigen, proportionalen 
und dynamischen Entwicklung der Volkswirt
schaft durch die konsequente Intensivierung 
und Erhöhung der Effektivität der gesell
schaftlichen Arbeit auf allen Gebieten, Ent
scheidungen zur Verwirklichung der Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik, zur Vertie
fung der Zusammenarbeit mit der Sowjet
union und den anderen Ländern der sozialisti
schen Staatengemeinschaft (Art. 76 Verfas
sung, § 1 Gesetz über den Ministerrat). Die in

7 Zu den besonders bedeutsamen gemeinsamen 
Beratungen des Zentralkomitees der SED und 
des Ministerrates mit den Vorsitzenden der Räte 
der Kreise, den Oberbürgermeistern der Städte 
und den Stadtbezirksbürgermeistern vgl. z.B. 
ND vom 24. und 25726.10.1986; vgl. weiter 
W. Stoph, „Örtliche Staatsorgane im neuen Ab
schnitt der Gestaltung des entwickelten Sozialis
mus“, Einheit 1986/12, S. 1065ff.; E. Krenz, 
„Erfolgreiche kommunalpolitische Entwicklung 

*- von großem Gewicht für Frieden und Volks
wohl“, Einheit, 1986/12, S. 1079ff.; H. Steeger, 
„Beste Erfahrungen für erfolgreiches Voran
schreiten“, Einheit, 1986/12, S. 1093.
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